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Donnerstag, 26. März 2020 

Fachhochschulreife (schulischer Teil) – individueller Berechnungsbogen                                

(nach AVO – GOBAK 2018) 
Einbringung:    15 Kurse aus zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Semestern 

Achtung:  Kurse aus einem Wiederholungsdurchgang dürfen nicht mit Kursen aus dem 

vorherigen Durchgang kombiniert werden 

 

Fächer (verbindlich)  2 Kurse Deutsch 

  2 Kurse Fremdsprache1 

  2 Kurse Geschichte2 

  2 Kurse Mathematik 

  2 Kurse Naturwissenschaft3 

Kursarten (verbindlich)  

doppelte Wertung  2 Kurse P1 

   2 Kurse P2 

–> 40 Punkte Minimum (doppelte Wertung) 

 

einfache Wertung  2 Kurse P3 

  9 weitere Kurse 

  –>55 Punkte Minimum (einfache Wertung) 

 

Bedingung: Insgesamt maximal vier Kursnoten unter 05 Punkten (einfach gewertet), 

darunter maximal zwei Kurse unter 05 Punkten in P1 / P2.  

Bitte Tabelle unter Beachtung der obigen Vorgaben ausfüllen: 

 

Kurs Nr. Pflichtfächer (siehe oben) Fach P1 / P2 / P3 Kursnote Faktor Summe 

1 Deutsch      

2 Deutsch      

3 Fremdsprache      

4 Fremdsprache      

5 Mathematik      

6 Mathematik      

7 Naturwissenschaft      

8 Naturwissenschaft      

9 Geschichte4      

10 Geschichte      

11 beliebiges Fach      

12 beliebiges Fach      

13 beliebiges Fach      

14 beliebiges Fach      

15 beliebiges Fach      

Auswertung / Kontrolle: 

Punktesumme P1/P2 mindestens 40 Punkte                      ja                    nein 

restliche Punktesumme mindestens 55 Punkte                        ja                     nein 

maximal 2 Kursnoten unter 05 Punkten bei P1/P2        ja     nein                                    
(einfache Wertung)                                                                                 
insgesamt maximal 4 Kursnoten unter 05 Punkten       ja                                                  nein 
bei allen Kursen                                                                                                            

 

 
1 Die Halbjahresergebnisse müssen dieselbe Fremdsprache betreffen. 
2 Die Einbringungsverpflichtung kann auch mit einem anderen Fach aus dem B – Aufgabenfeld erfüllt werden,  
  sofern dieses Fach als Prüfungsfach gewählt worden ist. 
3 Die Halbjahresergebnisse müssen dieselbe Naturwissenschaft betreffen. 
4 siehe Fußnote 2 


